
 

 

Zusammenstellung des Abgleichs der KTA 3501 (2015-1 1) 

mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“  und deren Interpretationen 

KTA-Dok.-Nr. 3501/15/3 

 

 

(1) Nach Beschlüssen des KTA-Präsidiums auf seiner 94., 95. und 97. Sitzung am 19.03.2014, 19.03.2015 und am 23.09.2015 
soll für alle KTA-Regeln ein Abgleich mit den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke (SiAnf) und deren Interpretationen  
erfolgen. Es sollen die Anforderungen der jeweiligen KTA-Regel mit den Anforderungen der SiAnf und der zugehörigen Interpre-
tationen verglichen und auf Konsistenz überprüft werden. 

(2) Der vorliegende SiAnf-Abgleich für KTA 3501 (2015-11) wurde von der KTA-GS vorbereitet und vom Unterausschuss 
ELEKTRO- UND LEITTECHNIK (UA-EL) auf seiner 78. Sitzung am 01.09.2015 diskutiert und einstimmig zur Vorlage an den KTA 
verabschiedet.  

(3) Der KTA nahm den vorliegenden Abgleich auf seiner 70. Sitzung am 10.11.2015 zustimmend zur Kenntnis. 

 

(4) In den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ (SiAnf) sind folgende Anforderungen enthalten, die den Anwendungs-
bereich der Regel KTA 3501 betreffen:  

 a) Anforderung 2 „Technisches Sicherheitskonzept“ 

  aa) Anforderung „2.4 Schutzkonzept gegen Einwirkungen von innen und außen sowie gegen Notstandsfälle“ 

 b) Anforderung 3 „Technische Anforderungen“, 

  ba) Anforderung 3.1 „Übergeordnete Anforderungen“, 

  bb) Anforderung 3.7 „Anforderungen an die Leittechnik“, 

 d) Anforderung 5 „Anforderungen an die Nachweisführung“ und 

 e) Anforderung 7 „Anforderungen an die Dokumentation“. 

(5) Die Anforderungen nach (4) b) bis e) werden in der Interpretation I-3 „Anforderungen an die Leittechnik“ präzisiert.  

(6) Die Konkretisierungen der Festlegungen aus den SiAnf sowie deren Interpretationen in KTA 3501 sind in der nachfolgenden 
Tabelle 1  dargestellt.  

(7) Inkompatibilitäten zwischen den SiAnf und den Anforderungen der Regel KTA 3501 (2015-11) bestehen nicht. 

 

 

Verweise 

SiAnf 2015-03 Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B2) 

Interpretationen 2015-03 Interpretationen zu den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke vom 22. November 2012, 
geändert am 3. März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B3) 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

2.4 Schutzkonzept gegen Ein-
wirkungen von innen und außen 
sowie gegen Notstandsfälle  

2.4 (3) Die zueinander redundan-
ten Teilsysteme von Sicherheits-
einrichtungen sind räumlich ge-
trennt aufzustellen oder so zu 
schützen, dass bei Einwirkungen 
von innen ein redundanzüber-grei-
fender Ausfall verhindert wird. 

 4.1.1 Grundsätzliche  
Anforderungen 

In Abschnitt 4.1.1 wer-
den grundsätzliche 
Auslegungsanforde-
rungen an das Sicher-
heitssystem gestellt:  

1. Das Sicherheits-
system muss nichtto-
lerierbare Auswirkun-
gen von Störfällen 
und Einwirkungen von 
innen und außen ver-
hindern. 

2. Das Auftreten ei-
nes der benannten 
versagensauslösen-
den Ereignisse und 
deren Auswirkungen 
auf eine leittechnische 
Funktion darf nicht 
dazu führen, dass im 
Anforderungsfall 
(Störfall) das Sicher-
heitssystem versagt. 

Die angesprochene 
Forderung nach 
räumlicher Trennung 
von Redundanzen ist 
nur eine Maßnahme 
aus einem Strauß von 
Maßnahmen, die sich 
aus diesen Ausle-
gungsprinzipien ablei-
ten. Die harte Forde-
rung nach räumlicher 
Trennung von Redun-
danzen ist nicht im-
mer nötig (z. B. LT01 , 
Redundanzgruppen) 
bzw. nicht immer 
möglich (FSA-Sta-
tion). Ein Brand an ei-
ner beliebigen Stelle 
ist Teil der Analyse 
und sollte beherrscht 
werden, die Störfall-
beherrschung darf 
nicht eingeschränkt 
werden. Entweder 
wird der Brand zuge-
lassen, da die Einrich-
tung eindeutig sicher-
heitsgerichtet auslöst, 
oder der Brand wird 
beherrscht durch 
Brandschutzmaßnah-
men (z. B. Löschan-
lage), Redundanz-
trennung. 

3.1 Übergeordnete Anforderun-
gen 

3.1 (2) Auf Maßnahmen und Ein-
richtungen der Sicherheitsebenen 

I-3 

3.1 Leittechnische Einrichtun-
gen einschließlich der Stör-

 

5.1.4 und 5.2.4 Umge-
bungseinflüsse 

Erfüllt. 

 

 

                                                           

1 LT0 ist ein Logikteil dem nur Signale zugeordnet werden, die eindeutig sicherheitsgerichtete Schutzaktionen auslösen. Auf eine 
räumliche Trennung kann deshalb verzichtet werden. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

1 bis 4a sowie die Maßnahmen 
und Einrichtungen, die für Einwir-
kungen von innen und außen so-
wie bei Notstandsfällen erforder-
lich sind, sind bezüglich aller Be-
triebsphasen sicherheitsfördernde 
Auslegungs-, Fertigungs- und Be-
triebsgrundsätze anzuwenden 
(siehe auch Nummer 2.1 (13)), wie 
insbesondere:  

a) begründete Sicherheitszu-
schläge bei der Auslegung von 
Komponenten, in Abhängigkeit von 
deren sicherheitstechnischer Be-
deutung; hierbei können in Bezug 
auf den Anwendungsfall aner-
kannte Regeln und Standards an-
gewendet werden;  

b) Bevorzugung von inhärent si-
cher wirkenden Mechanismen bei 
der Auslegung;  

c) Verwendung qualifizierter Werk-
stoffe, Fertigungs- und Prüfverfah-
ren sowie betriebsbewährter oder 
ausreichend geprüfter Einrichtun-
gen;  

d) instandhaltungs- und prüf-
freundliche Gestaltung von Ein-
richtungen unter besonderer Be-
rücksichtigung der Strahlenexposi-
tion des Personals;  

e) ergonomische Gestaltung der 
Arbeitsplätze;  

f) Sicherstellung und Erhalt der 
Qualitätsmerkmale bei Fertigung, 
Errichtung und Betrieb;  

g) Durchführung von wiederkeh-
renden Prüfungen in dem sicher-
heitstechnisch notwendigen Um-
fang;  

h) zuverlässige Überwachung der 
in den jeweiligen Betriebsphasen 
relevanten Betriebszustände;  

i) Aufstellung und Anwendung ei-
nes Überwachungskonzepts mit 
Überwachungseinrichtungen zur 
Erkennung und Beherrschung be-
triebs- und alterungsbedingter 
Schäden;  

j) Aufzeichnung, Auswertung und 
sicherheitsbezogene Verwertung 
von Betriebserfahrungen.  

fallinstru mentierung, die Leit-
technik-Funktionen der Katego-
rien A bis C ausführen  

3.1 (4) Die leittechnischen Einrich-
tungen müssen so ausgelegt, 
montiert, abgeschirmt und ge-
schützt werden, dass eine unzu-
lässige Beeinflussung der Signale 
durch anlageninterne sowie durch 
äußere Störquellen vermieden 
wird. 

3.1 (10) Für leittechnische Einrich-
tungen, die auslegungsgemäß 
Funktionen auch unter Störfallbe-
dingungen ausführen, muss die 
Störfallfestigkeit nachgewiesen 
werden. 

I-3 

3.2 Leittechnische Einrichtun-
gen zur Ausführung von Leit-
technik- 
Funktionen der Kategorie A 

3.2 (1) Bei der Auslegung der leit-
technischen Einrichtungen, die 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A ausführen, müssen versa-
gensauslösende Ereignisse inner-
halb und außerhalb des 
Sicherheitssystems berücksichtigt 
werden. 

3.2 (4) Ein Ausfall in den leittech-
nischen Einrichtungen des Sicher-
heitssystems darf höchstens Aus-
wirkungen auf die Funktion der 
betroffenen Redundante des Si-
cherheitssystems haben. Die leit-
technischen Einrichtungen, die für 
die Funktionsfähigkeit des Sicher-
heitssystems nach Eintritt von Er-
eignissen der Sicherheitsebene 3 
erforderlich sind, sind so auszule-
gen, dass sie den jeweils ungüns-
tigsten Umgebungs- und Störfall-
bedingungen standhalten, die im 
zugehörigen Aufstellungs- und In-
stallationsbereich auftreten kön-
nen. Die leittechnischen Einrich-
tungen sind so auszulegen, dass 
ein fehlerhaftes Auslösen von 
Schutzaktionen unter Berücksich-
tigung der Nummer 3.2 (11) ver-
hindert wird, wenn dies zu ausle-
gungsüberschreitenden Anlagen-
zuständen führen kann. 

3.2 (5) Die leittechnischen Einrich-
tungen, die Leittechnik-Funktionen 
der Kategorie A ausführen, sind 
grundsätzlich selbstüberwachend 
auszulegen. Deren Funktionen 
und Eigenschaften, die von der 
Selbstüberwachung nicht erfasst 
sind, sind einer regelmäßigen und 
lückenlosen Überprüfung zu un-
terziehen. Die Prüfzyklen sind auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Versagensauslö-
sende Ereignisse 

 

 

 

 

5.1.4.1 Beanspruchung 
bei bestimmungsgemä-
ßen Betrieb 

5.1.4.3 Beanspruchung 
bei Störfällen 

5.2.4.1 Beanspruchung 
bei bestimmungsgemä-
ßen Betrieb 

5.2.4.2 Beanspruchung 
bei Störfällen 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9.1 Überwachung auf 
Funktionsbereitschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Absatz enthält 
keinen Mehrwert und 
passt nicht zur Struk-
tur des Abschnittes 
4.1.2. Er wurde des-
halb nicht aufgenom-
men. 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

Der Absatz wurde 
durch die Interpretati-
onen I-3, 3.2(5) mit re-
daktionellen Änderun-
gen ersetzt. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

Grundlage von Zuverlässigkeits-
betrachtungen festzulegen. Diese 
Prüfungen sollen mittels Prüfhilfen 
an für diesen Zweck vorgesehe-
nen Schnittstellen leicht durch-
führbar sein. 

3.2 (11) Bei der Auslegung der 
leittechnischen Einrichtungen, die 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A ausführen, sind Vorkeh-
rungen gegen systematische Aus-
fälle der leittechnischen Einrich-
tungen zur Minderung der Ein-
trittswahrscheinlichkeit derart zu 
treffen, dass ein systematischer 
Ausfall auf der Sicherheitsebene 3 
nicht mehr unterstellt werden 
muss. Kann für rechnerbasierte o-
der programmierbare leittechni-
sche Einrichtungen diese Nach-
weisführung nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht 
erfolgen, sind Vorkehrungen der-
art zu treffen, dass ein systemati-
scher Ausfall von Hardware und 
Software auf der Sicherheits-
ebene 3 beherrscht wird. Beim 
Einsatz rechnerbasierter oder pro-
grammierbarer Leittechnik sind 
grundsätzlich diversitäre leittech-
nische Einrichtungen unter Beach-
tung der folgenden Bedingungen 
zu verwenden. Es bestehen keine 
Vorgaben hinsichtlich des Einsat-
zes diversitärer Einrichtungen, 
wenn für die jeweils auszufüh-
rende Leittechnik- Funktion ein 
aktiver systematischer Ausfall si-
cherheitsgerichtet ist. Beim Ein-
satz von rechnerbasierter oder 
programmierbarer Leittechnik ist 
für Schutzaktionen, die nicht für 
jeden Anlagenzustand sicherheits-
gerichtet sind, in Abhängigkeit von 
den Auswirkungen von passiven 
oder aktiven systematischen Aus-
fällen in den leittechnischen Ein-
richtungen, die Leittechnik-Funkti-
onen der Kategorie A ausführen, 
eine zweifache oder dreifache 
diversitäre Ausführung der Leit-
technik einzusetzen. Eine mindes-
tens zweifache diversitäre Ausfüh-
rung ist einzusetzen, 

− wenn mit den noch verfügbaren 
Sicherheitseinrichtungen der 

Störfall beherrscht wird oder 

− wenn jede der beiden diversitä-
ren leittechnischen Einrichtungen 

für sich alleine die erforderliche 
Schutzaktion auslöst. Trifft beim 
Einsatz von rechnerbasierter oder 
programmierbarer Leittechnik eine 
der beiden genannten Vorausset-
zungen für den Einsatz einer 
zweifach diversitären Ausführung 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.1 Grundannahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

Kein Widerspruch. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

nicht zu, ist eine dreifach diversi-
tär ausgeführte Leittechnik einzu-
setzen. 

3.2 (12) Die leittechnischen Ein-
richtungen, die Leittechnik-Funkti-
onen der Kategorie A ausführen, 
sind grundsätzlich so auszulegen, 
dass sie ihre Aufgaben im Anfor-
derungsfall unter Berücksichti-
gung folgender Annahmen erfül-
len: Es liegt 

a) ein Zufallsausfall durch einen 
Einzelfehler, 

b) und ein systematischer Ausfall 
(systematischer Ausfall der Hard-
ware oder systematisches Soft-
wareversagen); dies gilt nicht, 
wenn die Voraussetzung der 
Nummer 3.2 (11) erfüllt ist, 

c) und Folgeausfälle 

d) und ein Instandhaltungsfall vor. 

Während eines Instandhaltungs-
falls muss innerhalb einer Zeit-
spanne von 100 h das gleichzei-
tige Auftreten des systematischen 
Ausfalls und des Zufallsausfalls 
nicht unterstellt werden. Bei rech-
nerbasierten und programmierba-
ren leittechnischen Einrichtungen 
mit einem ausreichend hohen 
Selbstüberwachungsgrad und 
nachgewiesenen Instandhaltungs-
zeiten kleiner als 8 h muss gleich-
zeitig mit dem systematischen 
Ausfall das Auftreten eines Zu-
fallsausfalls oder des Instandhal-
tungsfalls nicht unterstellt werden. 

Hinweis: Zum Ausfall durch 
Einzelfehler und Unverfügbar-
keit durch Instandhaltung sind 
weitere Anforderungen in An-
hang 4 der „Sicherheitsanfor-
derungen an Kernkraftwerke“ 
festgelegt. 

3.2 (13) Schutzeinrichtungen an 
Aggregaten und Hilfseinrichtun-
gen sind so 
auszulegen, dass bei Anforderung 
eines Aggregats durch die leit-
technischen Einrichtungen des Si-
cherheitssystems die Schutzein-
richtungen grundsätzlich nicht 
wirksam werden, es sei denn, die 
dadurch möglichen Folgeschäden 
beeinträchtigen die Sicherheit der 
Anlage mehr als der Ausfall des 
Aggregats. 

Hinweis: Schutzeinrichtungen 
an Aggregaten und Hilfsein-
richtungen sind die Geräte (s. 
3.2(9)) des Aggregatschutzes. 
Die Schutzeinrichtungen sollen 
so ausgelegt werden, dass der 

 

 

 

 

4.1.3 Ausfallkombinatio-
nen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Aggregatschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steht in den Interpre-
tationen in einem an-
deren Zusammen-
hang und wurde des-
halb nicht übernom-
men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt.  

Kein Widerspruch. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

Vorrang der Leittechnik-Funkti-
onen der Kategorie A vor den 
Schutzeinrichtungen sicherge-
stellt wird. Ist in einer Schutz-
einrichtung ein Vorrang vor 
Leittechnik-Funktionen der Ka-
tegorie A notwendig, müssen 
an die Schutzeinrichtungen die 
Anforderungen an leittechni-
sche Einrichtungen gestellt 
werden, die Kategorie A Funk-
tionen ausführen. Die Anforde-
rungen an leittechnische Ein-
richtungen, die Funktionen der 
Kategorie A ausführen, müs-
sen an die Schutzeinrichtungen 
nicht gestellt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass Feh-
ler der Schutzeinrichtung so 
unwahrscheinlich sind, dass 
eine dadurch verursachte Fehl-
auslösung nicht mehr unter-
stellt werden muss. 

I-3 

3.7 Erfassung von Prozessvari-
ablen 

3.7 (2) Für jedes von den leittech-
nischen Einrichtungen, die Leit-
technik Funktionen der Kategorie 
A ausführen, zu beherrschende 
Ereignis der Sicherheitsebene 3 
müssen grundsätzlich mindestens 
zwei unterschiedliche Anregekrite-
rien herangezogen werden, die 
aus physikalisch unterschiedli-
chen Prozessvariablen gebildet 
werden. Wenn dies technisch 
nicht realisierbar ist, sind andere 
Maßnahmen und Einrichtungen 
zum Erreichen hoher Zuverlässig-
keit vorzusehen. 

I-3 

3.4.2.2 Störfallaufzeichnung 

3.4.2.2 (2) Die Störfallaufzeich-
nung ist so auszulegen, dass für 
jede erfasste Messgröße der Stör-
fallinstrumentierung der Zeitbezug 
aus den zugehörigen Dokumenta-
tionsunterlagen so genau be-
stimmt werden kann, dass eine 
zeitliche Zuordnung zu Daten aus 
anderen Informationsquellen mög-
lich ist. 
 

I-3 

3.8 Redundanz und Unabhän-
gigkeit 

3.8 (3) Zum Schutz gegen redun-
danzübergreifende versagensaus-
lösende Ereignisse innerhalb der 
leittechnischen Einrichtungen und 
innerhalb der Anlage sollen Re-
dundanten der leittechnischen 
Einrichtungen, die Leittechnik-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Erfassung von Störfäl-
len 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.4 Protokollierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Redundanz und Un-
abhängigkeit 

4.2.6 Redundanz und Un-
abhängigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Formulierung aus 
I-3, 3.7 (2) wurde nicht 
übernommen, da eine 
unbedingt einzuhal-
tende Forderung (Ab-
satz 2) im Wider-
spruch zur Ausnahme 
(Absatz 3) stünde.  

Der Inhalt von Absatz 
2 und 3 ist allerdings 
konsistent mit I-3, 
3.7.2. Die gefundene 
Formulierung verstößt 
aber nicht gegen das 
KTA-Merkblatt (2011-
11). 

 

Anforderungen an die 
Störfallinstrumentie-
rung liegen nicht im 
Focus der KTA 3501 
sondern der KTA 
3502. Die Formulie-
rung wurde deshalb 
nicht übernommen. 
Wird in der KTA 3502 
abgebildet. 

 

 

In diesem Sonderfall 
wird durch räumliche 
Trennung die Sicher-
heit der Anlage nicht 
verbessert. Der ur-
sprüngliche Regeltext 
ergänzt die Interpreta-
tionen an dieser 
Stelle. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

Funktionen der Kategorie A oder 
B ausführen, räumlich getrennt 
angeordnet werden. 

3.8 (4) Verbindungen der leittech-
nischen Einrichtungen, die Leit-
technik-Funktionen der Kategorie 
A und B ausführen, zu nicht kate-
gorisierten oder Datenverarbei-
tungs- oder Datenübertragungs-
einrichtungen der Kategorie C 
sind unter Berücksichtigung des 
technisch und betrieblich Notwen-
digen zu minimieren. Sie sind 
rückwirkungsfrei auszuführen. 

3.8 (5) Die leittechnischen Einrich-
tungen, die Leittechnik-Funktionen 
der Kategorien A bis C ausführen, 
sind voneinander so unabhängig 
auszulegen, dass bei versagens-
auslösenden Ereignissen in den 
Einrichtungen, die sicherheitstech-
nisch niederwertigere Leittechnik-
Funktionen ausführen, die Leit-
technik-Funktionen der sicher-
heitstechnisch höherwertigeren 
Kategorie erhalten bleiben. 

I3 

3.10 Elektrische Energieversor-
gung der leittechnischen Ein-
richtungen, die Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis 
C ausführen 

3.10 (1) Die leittechnischen Ein-
richtungen, die Leittechnik-Funkti-
onen der Kategorien A bis B so-
wie die erforderlichen Leittechnik-
Funktionen der Kategorie C aus-
führen, müssen von unterbre-
chungslosen Notstromanlagen mit 
Energiespeicherung versorgt wer-
den. Die Kapazität des Energie-
speichers ist unter der Annahme, 
dass der Leistungsbedarf einer 
Redundante nur aus dem redun-
danzzugehörigen Energiespeicher 
gedeckt wird, so zu bemessen, 
dass die Versorgung mindestens 
2 h aufrechterhalten wird, ohne 
dass die zulässige Mindestspan-
nung unterschritten wird. Die leit-
technischen Einrichtungen und 
deren Energieversorgung sind so 
auszulegen, dass nach vollständi-
gem Spannungsausfall oder Un-
terschreiten der Mindestspannung 
die leittechnischen Einrichtungen 
nach Spannungswiederkehr funk-
tionsfähig sind. 

3.10 (2) Bei der Auslegung der 
elektrischen Energieversorgung 
der leittechnischen Einrichtungen, 
die Leittechnik-Funktionen der Ka-
tegorien A bis C ausführen, sind 
die gleichen Ausfallkombinationen 
zu Grunde zu legen wie bei der 

 

 

 

 

 

4.1.6 Trennung der A-
Funktions-Einrichtungen 
von anderen Systemen 

4.2.6 Trennung der B-
Funktions-Einrichtungen 
von anderen Systemen 

 

 

 

4.1.6 Trennung der A-
Funktions-Einrichtungen 
von anderen Systemen 

4.2.6 Trennung der B-
Funktions-Einrichtungen 
von anderen Systemen 

 

 

 

 

 

8. Elektrische Energiever-
sorgung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Beispiel hierfür ist 
die RESA-Auslöse-
kette. 

Erfüllt. 

Der Absatz wurde 
durch Interpretation 
der SiAnf, I-3, 3.8 (4) 
ergänzt. Die in den Si-
Anf verwendeten Be-
griffe „Datenverarbei-
tungs- oder Daten-
übertragungseinrich-
tungen“ wurde aller-
dings durch „leittech-
nischen Einrichtun-
gen“ ersetzt, um keine 
neue Begrifflichkeiten 
einzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

Kein Widerspruch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

Kein Widerspruch 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

Auslegung der zu versorgenden 
leittechnischen Einrichtungen 
(siehe für Kategorie A in der Num-
mer 3.2 (12) und siehe für Katego-
rie B: Abschnitt 3.3). 

3.10 (3) Die Auslegung der ein-
speisenden Erzeugungsanlagen, 
der Verteilernetze und der leit-
technischen Einrichtungen sind so 
aufeinander abzustimmen, dass 
die für die leittechnischen 

Einrichtungen zu Grunde gelegten 
Beanspruchungen und die stati-
schen und dynamischen Grenz-
werte der für die leittechnischen 
Einrichtungen spezifizierten zuläs-
sigen Versorgungsspannungen 
nicht überschritten werden. 

4 Qualifizierung 

4.1 Qualifizierung von Hard- und 
Software der leittechnischen 
Ein-richtungen für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis 
C  

4.2 Qualifizierung der Hardware  

4.2 (1) Für leittechnische Einrich-
tungen, die Leittechnik-Funktionen 
der Kategorien A und B ausführen, 
ist zuverlässige, typgeprüfte oder 
für die unterstellten Einsatzbedin-
gungen betriebsbewährte Hard-
ware einzusetzen. Diese Hardware 
soll während des Leistungsbe-
triebs wartungsfrei sein.  

4.3 Qualifizierung der Software  

4.3.1 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C  

4.3.1 (1) Die Software ist in verifi-
zierbaren Schritten nach einem 
Phasenmodell zu entwickeln.  

4.3.1 (2) Die Softwarearchitektur 
von leittechnischen Einrichtungen 
ist so zu gestalten, dass die Funk-
tionen der Anwendersoftware und 
der Systemsoftware in eigenstän-
digen Softwareeinheiten realisiert 
sind und die Anwendersoftware 
von der Systemsoftware getrennt 
ist.  

Hinweis: Zur Systemsoftware 
gehört z. B. das Betriebssys-
tem und bei Mehrrechner-sys-
temen die Software zur Kom-
munikation der Rechner.  

4.3.1 (3) Die Software ist so auszu-
legen, dass keine unzulässigen 
Rückwirkungen von leittechni-
schen Einrichtungen, die Leittech-
nik-Funktionen der sicherheits-
technisch niederwertigeren Kate-
gorie ausführen, auf die leittechni-
schen Einrichtungen, die Leittech-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1/5.2.2.1  
Grundsätze (1) 

 

5.1.2.1/5.2.2.1  
Grundsätze (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1/5.2.2.1   
Grundsätze (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 
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Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

nik-Funktionen der sicherheits-
technisch höherwertigeren Kate-
gorie ausführen, auftreten.  

4.3.1 (4) Die Software ist so zu ge-
stalten, dass deren anforderungs-
gerechter Ablauf unabhängig von 
Art und Umfang der zeitlichen Än-
derung ihrer Eingangssignale ge-
währleistet ist.  

4.3.2 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie A  

4.3.2.1 Grundsätze  

4.3.2.1 (1) Die Entwicklung und 
Qualifizierung der Software für 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A hat so zu erfolgen, dass 
eine durchgängige Nachweisfüh-
rung der korrekten Arbeitsweise 
der Software gewährleistet ist. Ent-
wurf und Implementierung soll mit 
formalisierten und rechnergestütz-
ten Konstruktions- und Prüfmetho-
den entsprechend dem Stand von 
Wissenschaft und Technik durch-
geführt werden.  

4.3.2.1 (2) Die Software für Leit-
technik-Funktionen der Kategorie 
A soll einfach aufgebaut sein.  

4.3.2.1 (3) Der Funktionsumfang 
der Software für Leittechnik-Funk-
tionen der Kategorie A soll auf das 
für die jeweilige Funktion notwen-
dige Maß begrenzt werden.  

4.3.2.1 (4) Die Software für Leit-
technik-Funktionen der Kategorie 
A ist robust auszulegen. Eine 
Selbstüberwachung der Leittech-
nik-Funktionen der Kategorie A ist 
vorzusehen.  

4.3.2.2 Qualitätssicherung  

4.3.2.2 (1)Die Software ist nach ei-
nem Phasenmodell durchgängig 
mit rechnergestützten Werkzeu-
gen zu erstellen.  

4.3.2.2 (2)Die Software ist aus klar 
abgegrenzten und mit geringem 
Funktionsumfang versehenen Ein-
heiten aufzubauen. Diese Soft-
wareeinheiten sollen mit Be-
schränkung auf unverzichtbare An-
weisungen und Schnittstellen pro-
grammiert und in eine übersichtli-
che Programmstruktur integriert 
werden.  

4.3.2.2 (3) Die Ergebnisse der ein-
zelnen Phasen der Softwareent-
wicklung sind unter Anwendung 
formaler Analysemethoden und 
zusätzlicher Tests an den Vorga-
ben vollständig zu verifizieren. 
Dazu sind an definierten Meilen-
steinen Prüfungen vorzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1/5.2.2.1  
Grundsätze (4) 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.1/5.2.2.2.1  
Konstruktive Qualitätssi-
cherung (1) 

 

 

 

 

 

5.1.2.1/5.2.2.1  
Grundsätze (6) 

 

5.1.2.1/5.2.2.1   
Grundsätze (7) 

 

 

5.1.2.1/5.2.2.1   
Grundsätze (8) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.1/5.2.2.2.1  
Konstruktive Qualitätssi-
cherung (2) 

 

 

 

 

5.1.2.2.2/5.2.2.2.2  
Analytische Qualitätssi-
cherung (1) 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 
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Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

4.3.2.2 (4)Nach Installation der 
Software auf den Rechnern soll 
das anforderungsgerechte Verhal-
ten des Hardware- und Software-
systems validiert werden. Wird die 
Validierung in mehreren Schritten 
durchgeführt, so sollen die einzel-
nen Validierungsschritte überlap-
pend sein.  

4.3.2.2 (5) Die Organisation und 
Administration der Softwareent-
wicklung und der Qualitätssiche-
rung ist so zu gestalten, dass si-
chergestellt wird, dass die Soft-
ware nach vollständigen Entwick-
lungs-, Prüf-, Wartungs- und Qua-
litätssicherungsplänen erstellt und 
eingesetzt wird. Die Unabhängig-
keit zwischen Konstruktion und 
Qualitätssicherung muss durchge-
hend gewahrt werden. Es muss 
eine vollständige Entwicklungs-, 
Qualitätssicherungs- und Benut-
zerdokumentation vorhanden sein.  

4.3.2.2 (6) Es sind Verfahren und 
Methoden anzuwenden, die die 
konsistenten Konfigurationen der 
Software sicherstellen (Konfigura-
tionsmanagement).  

4.3.2.3 Einsatz von vorgefertigter 
Software  

4.3.2.3 (1) Der Einsatz vorgefertig-
ter Software, sofern nicht entspre-
chend den Anforderungen der Ab-
schnitte 4.3.2.1 und 4.3.2.2 ausge-
legt, muss auf unverzichtbare Be-
standteile beschränkt sein, wobei 
Softwareänderungen vermieden 
werden sollen. Diese Teile sind 
Prüfungen und Tests zu unterzie-
hen, die in Umfang und Tiefe den 
Nachweisen nach den Abschnitten 
4.3.2.1 und 4.3.2.2 gleichwertig 
sind.  

4.3.2.3 (2) Zur Bewertung der 
Gleichwertigkeit sollen herangezo-
gen werden:  

− Referenzen über den Hersteller 
der Software,  

− die Entwicklungsdokumentation, 
Anwenderdokumentation und 
Qualitätssicherungsdokumenta-
tion der Software,  

− die Ergebnisse unabhängiger 
Begutachtung (Zertifikate) der 
Software,  

− die Betriebserfahrung der Soft-
ware unter Berücksichtigung der 
Anwendungsprofile und  

− zusätzliche Softwaretests.  

4.3.3 Software für Leittechnik-
Funktionen der Kategorie B  

 

 

 

5.1.2.2.2/5.2.2.2.2   
Analytische Qualitätssi-
cherung (2) 

 

 

 

 

5.1.2.2.3/5.2.2.2.3   
Organisation und Admi-
nistration (1) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.3/5.2.2.2.3   
Organisation und Admi-
nistration (2) 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3/5.2.2.3   
Einsatz vorgefertigter 
Software (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 
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Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

4.3.3.1 Grundsätze  

4.3.3.1 (1) Für die Entwicklung und 
Qualifizierung der Software der 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie B sind Beschreibungen und 
rechnergestützte Testverfahren 
anzuwenden, die den Nachweis 
der korrekten Arbeitsweise unter-
stützen.  

4.3.3.1 (2)Die Software für Leit-
technik-Funktionen der Kategorie 
B ist robust auszulegen. Eine 
Selbstüberwachung der Leittech-
nik-Funktionen der Kategorie B ist 
vorzusehen.  

4.3.3.2 Qualitätssicherung  

4.3.3.2 (1) Die Softwareerstellung 
muss nach einem Phasenmodell 
weitgehend mit rechnergestützten 
Werkzeugen erfolgen.  

4.3.3.2 (2) Die Software ist aus hin-
sichtlich der Funktion klar abge-
grenzten Einheiten aufzubauen. 
Diese Softwareeinheiten sollen mit 
Beschränkung auf unverzichtbare 
Anweisungen und Schnittstellen 
programmiert und in eine über-
sichtliche Programmstruktur inte-
griert werden.  

4.3.3.2 (3) Die Ergebnisse der ein-
zelnen Phasen der Softwareent-
wicklung sind einer dokumentier-
ten Prüfung zu unterziehen. Alle si-
cherheitsrelevanten Programm-
teile sind durch eine Kombination 
von Testverfahren zu prüfen, wo-
bei eine vollständige Funktions-
überdeckung erreicht werden soll.  

4.3.3.2 (4) Das anforderungsge-
rechte Verhalten des Hardware- 
und Softwaresystems ist zu vali-
dieren.  

4.3.3.2 (5) Die Organisation und 
Administration der Softwareent-
wicklung und der Qualitätssiche-
rung ist so zu gestalten, dass si-
chergestellt ist, dass die Software 
nach vollständigen Entwicklungs-, 
Prüf-, Wartungs- und Qualitätssi-
cherungsplänen erstellt und einge-
setzt wird. Die Unabhängigkeit zwi-
schen Konstruktion und Qualitäts-
sicherung muss durchgehend ge-
wahrt werden. Es ist eine vollstän-
dige Entwicklungs-, Qualitätssi-
cherungs- und Benutzerdokumen-
tation zu erstellen.  

4.3.3.2 (6) Die konsistente Konfi-
guration der Programme ist sicher-
zustellen (Konfigurationsmanage-
ment).  
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Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

4.3.3.3 Einsatz von vorgefertigter 
Software  

4.3.3.3 (1) Der Einsatz vorgefertig-
ter Software, sofern nicht entspre-
chend den Anforderungen in den 
Abschnitten 4.3.3.1 und 4.3.3.2 
ausgelegt, muss auf unverzicht-
bare Bestandteile beschränkt sein, 
wobei Softwareänderungen ver-
mieden werden sollen. Diese Teile 
sind Prüfungen und Tests zu unter-
ziehen, die in Umfang und Tiefe 
den Nachweisen nach den Ab-
schnitten 4.3.3.1 und 4.3.3.2 
gleichwertig sind.  

4.3.3.3 (2) Zur Bewertung der 
Gleichwertigkeit sollen herangezo-
gen werden:  

− Referenzen über den Hersteller 
der Software,  

− die Entwicklungsdokumentation, 
Anwenderdokumentation und 
Qualitätssicherungsdokumenta-
tion der Software,  

− die Ergebnisse unabhängiger 
Begutachtung (Zertifikate) der 
Software,  

− die Betriebserfahrung der Soft-
ware unter Berücksichtigung der 
Anwendungsprofile und  

− zusätzliche Softwaretests.  

I-3 

5 Instandhaltung und Änderun-
gen 

5 (3) Prüfungen an leittechnischen 
Einrichtungen, die Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C 
ausführen, sollen von zentralen 
Stellen aus überwachbar sein. 

I-3 

6 Spezifische Anforderungen 
zur Dokumentation zu leittechni-
schen Einrichtungen der Kate-
gorie A bis C einschließlich Stör-
fallinstrumentierung 

6 (3) Die Betriebserfahrung aus 
der Instandhaltung der leittechni-
schen Einrichtungen, die Leittech-
nik-Funktionen der Kategorien A 
bis C ausführen, muss entspre-
chend der sicherheitstechnischen 
Bedeutung der leittechnischen 
Einrichtungen erfasst, dokumen-
tiert und systematisch ausgewer-
tet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9.2 Prüfbarkeit der A-
Funktions-Einrichtungen 

4.2.10.2 Prüfbarkeit der 
B-Funktions-Einrichtun-
gen 

 

 

 

 

4.1.7 Instandhaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

Kein Widerspruch. 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt. 

Der Absatz wurde aus 
den Interpretationen, 
I-3, 6(3) mit redaktio-
nellen Änderungen er-
gänzt. 

 

 

3.7 Anforderungen an die Leit-
technik 

I-3: Abschnitt 3 Auslegungsanfor-
derungen 

5 Aufbau und Ausführung Erfüllt. 
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3.7 (3) Das Kernkraftwerk ist mit 
zuverlässigen leittechnischen Ein-
richtungen mit Leittechnik-Funktio-
nen auf der Sicherheitsebene 3, 
dem Reaktorschutzsystem, aus-
zurüsten, deren Leittechnik-Funk-
tionen bei Erreichen festgelegter 
Ansprechwerte Schutzaktionen 
auslösen. Diese Einrichtungen 
sind nach folgenden Grundsätzen 
auszulegen: 
- redundante Auslegung von 

Komponenten, Baugruppen 
und Teilsystemen, 

- Diversität (siehe Nummer 
3.1 (5)), 

- räumlich getrennte Installa-
tion entsprechend dem Wir-
kungsbereich möglicher ver-
sagensauslösender Ereig-
nisse, 

- selbsttätige Überwachung 
auf einen Ausfall hin, 

- Anpassung der Komponen-
ten an die möglichen Umge-
bungsbedingungen, 

- einfache Struktur der Soft-
ware, 

- Begrenzung des Funktions-
umfangs von Hard- und Soft-
ware auf das sicherheits-
technisch notwendige Maß 
sowie 

- Einsatz fehlervermeidender, 
fehlerentdeckender und feh-
lerbeherrschender Maßnah-
men und Einrichtungen. 

Hinweise: Für rechnerbasierte o-
der programmierbare leittechni-
sche Einrichtungen werden zu-
künftig auch Anforderungen durch 
das Regelwerk der Sicherung ge-
stellt werden, die auch Ausle-
gungsanforderungen enthalten. 
Die nachweisliche Erfüllung aller 
Sicherungsanforderungen ist Vo-
raussetzung für die Genehmigung 
dieser Systeme. Rechnerbasierte 
oder programmierbare leittechni-
sche Einrichtungen werden da-
nach auf der Sicherheitsebene 3 
nur eingesetzt werden, wenn für 
den gesamten Lebenszyklus 
nachgewiesen werden kann, dass 
eine Manipulation dieser Einrich-
tungen durch geeignete Maßnah-
men der Auslegung oder der Si-
cherung verhindert wird, oder 
wenn verhindert wird, dass Mani-
pulationen einzelner oder ver-
schiedener rechnerbasierter oder 
programmierbarer Einrichtungen 
Auswirkungen auf die Sicherheit 
der Anlage haben. 

I-3:Abschnitt 3.1 Leittechnische 
Einrichtungen einschließlich der 
Störfallinstrumentierung, die 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorien A bis C ausführen 
I-3: Abschnitt 3.2 Leittechnische 
Einrichtungen zur Ausführung von 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A 

3.7 (4) Bei der Auslegung der leit-
technischen Einrichtungen gemäß 

I-3 

3.2 (11) Bei der Auslegung der 
leittechnischen Einrichtungen, die 

4.1.3  
Ausfallkombinationen 

4.1.3.1 Grundannahmen 

Erfüllt. 

Die Formulierung 
wurde aus den SiAnf 
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Nummer 3.7 (3) sind die Potenti-
ale für und die Auswirkungen von 
systematischem Versagen der 
leittechnischen Einrichtungen auf 
die Ereignisabläufe der Sicher-
heitsebene 3 unter Berücksichti-
gung der verfahrenstechnischen 
Vorgaben zu analysieren. Es sind 
Vorkehrungen gegen systemati-
sches Versagen zur Minderung 
von dessen Eintrittswahrschein-
lichkeit derart zu treffen, dass es 
auf der Sicherheitsebene 3 nicht 
mehr unterstellt werden muss. 

Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A ausführen, sind Vorkeh-
rungen gegen systematische Aus-
fälle der leittechnischen Einrich-
tungen zur Minderung der Ein-
trittswahrscheinlichkeit derart zu 
treffen, dass ein systematischer 
Ausfall auf der Sicherheitsebene 3 
nicht mehr unterstellt werden 
muss. Kann für rechnerbasierte o-
der programmierbare leittechni-
sche Einrichtungen diese Nach-
weisführung nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht 
erfolgen, sind Vorkehrungen der-
art zu treffen, dass ein systemati-
scher Ausfall von Hardware und 
Software auf der Sicherheits-
ebene 3 beherrscht wird. Beim 
Einsatz rechnerbasierter oder pro-
grammierbarer Leittechnik sind 
grundsätzlich diversitäre leittech-
nische Einrichtungen unter Beach-
tung der folgenden Bedingungen 
zu verwenden. Es bestehen keine 
Vorgaben hinsichtlich des Einsat-
zes diversitärer Einrichtungen, 
wenn für die jeweils auszufüh-
rende Leittechnik- Funktion ein 
aktiver systematischer Ausfall si-
cherheitsgerichtet ist. Beim Ein-
satz von rechnerbasierter oder 
programmierbarer Leittechnik ist 
für Schutzaktionen, die nicht für 
jeden Anlagenzustand sicherheits-
gerichtet sind, in Abhängigkeit von 
den Auswirkungen von passiven 
oder aktiven systematischen Aus-
fällen in den leittechnischen Ein-
richtungen, die Leittechnik-Funkti-
onen der Kategorie A ausführen, 
eine zweifache oder dreifache 
diversitäre Ausführung der Leit-
technik einzusetzen. Eine mindes-
tens zweifache diversitäre Ausfüh-
rung ist einzusetzen, 

− wenn mit den noch verfügbaren 
Sicherheitseinrichtungen der 

Störfall beherrscht wird oder 

− wenn jede der beiden diversitä-
ren leittechnischen Einrichtungen 

für sich alleine die erforderliche 
Schutzaktion auslöst. Trifft beim 
Einsatz von rechnerbasierter oder 
programmierbarer Leittechnik eine 
der beiden genannten Vorausset-
zungen für den Einsatz einer 
zweifach diversitären Ausführung 
nicht zu, ist eine dreifach diversi-
tär ausgeführte Leittechnik einzu-
setzen. 

3.2 (12) Die leittechnischen Ein-
richtungen, die Leittechnik-Funkti-
onen der Kategorie A ausführen, 
sind grundsätzlich so auszulegen, 

3.7 (4) übernommen. 
Die „Sicherheitsebene 
3“ wurde, wie in Ab-
schnitt 2.2 Kategori-
sierung, durch den 
etablierten Begriff 
„Störfall“ ersetzt.  
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dass sie ihre Aufgaben im Anfor-
derungsfall unter Berücksichti-
gung folgender Annahmen erfül-
len: Es liegt 

a) ein Zufallsausfall durch einen 
Einzelfehler, 

b) und ein systematischer Ausfall 
(systematischer Ausfall der Hard-
ware oder systematisches Soft-
wareversagen); dies gilt nicht, 
wenn die Voraussetzung der 
Nummer 3.2 (11) erfüllt ist, 

c) und Folgeausfälle 

d) und ein Instandhaltungsfall vor. 

Während eines Instandhaltungs-
falls muss innerhalb einer Zeit-
spanne von 100 h das gleichzei-
tige Auftreten des systematischen 
Ausfalls und des Zufallsausfalls 
nicht unterstellt werden. Bei rech-
nerbasierten und programmierba-
ren leittechnischen Einrichtungen 
mit einem ausreichend hohen 
Selbstüberwachungsgrad und 
nachgewiesenen Instandhaltungs-
zeiten kleiner als 8 h muss gleich-
zeitig mit dem systematischen 
Ausfall das Auftreten eines Zu-
fallsausfalls oder des Instandhal-
tungsfalls nicht unterstellt werden. 

Hinweis: Zum Ausfall durch 
Einzelfehler und Unverfügbar-
keit durch Instandhaltung sind 
weitere Anforderungen in An-
hang 4 der „Sicherheitsanfor-
derungen an Kernkraftwerke“ 
festgelegt. 

3.7 (5) In den Betriebsphasen, in 
denen die Verfügbarkeit der Reak-
torschnellabschaltung erforderlich 
ist, muss jederzeit eine Reaktor-
schnellabschaltung von Hand 
möglich sein, auch beim unter-
stellten systematischen Versagen 
rechnerbasierter und program-
mierbarer leittechnischer Einrich-
tungen einschließlich systemati-
schen Softwareversagens. Die 
manuelle Auslösung von Schutz-
aktionen ist unabhängig von auto-
matischen leittechnischen Einrich-
tungen aufzubauen. 

 
4.1.4.3  
Automatisierungsgrad 

Erfüllt. 

Kein Widerspruch. 

3.7 (7) Das Kernkraftwerk muss 
mit Überwachungs- und Meldeein-
richtungen ausgerüstet sein, die 
auf den Sicherheitsebenen 1 und 
2 jederzeit einen ausreichenden 
Überblick über den sicherheitsre-
levanten Zustand der Anlage und 
die ablaufenden relevanten Pro-
zesse ermöglichen und alle si-
cherheitstechnisch wichtigen Be-

 9 Gefahrenmeldeeinrich-
tungen 

Erfüllt. 
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triebsparameter anzeigen und re-
gistrieren können. Es müssen Ge-
fahrenmeldeeinrichtungen vorhan-
den sein, die Veränderungen des 
Betriebszustandes, aus denen 
sich eine Verminderung der Si-
cherheit ergeben könnte, so früh-
zeitig anzeigen, dass die Einhal-
tung der jeweiligen sicherheits-
technischen Nachweisziele ge-
währleistet werden kann. 

3.7 (8) Das Kernkraftwerk muss 
mit einer Instrumentierung ausge-
rüstet sein, die bei Ereignisabläu-
fen und Anlagenzuständen der Si-
cherheitsebenen 3 und 4 sowie bei 
Einwirkungen von innen oder au-
ßen sowie aus Notstandsfällen  

a) ausreichende Informationen 
über den Zustand der Anlage 
liefert, um die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen für Perso-
nal und Anlage ergreifen und 
deren Wirksamkeit feststellen 
zu können,  

b) die Verfolgung des Ereignisab-
laufes und die Dokumentation 
der Ereignisse ermöglicht,  

c) eine Abschätzung der Auswir-
kungen auf die Umgebung ge-
stattet,  

d) für mindestens 10 Stunden 
(auch bei Ausfall der nicht 
durch Batterien gepufferten 
elektrischen Energieversor-
gung) stromversorgt wird und  

e) die redundante Signalverarbei-
tung vornimmt.  

Die Einrichtungen zur Erfassung 
und Aufzeichnung der jeweils er-
forderlichen Informationen sollen 
diversitär und störfallfest aufge-
baut sein. Für die Sicherheitsebe-
nen 4b und 4c sollen ausreichende 
Informationen über den Zustand 
der Anlage geliefert werden, um 
die geplanten Notfallmaßnahmen 
ergreifen und deren Wirksamkeit 
feststellen zu können sowie eine 
Ab-schätzung der Auswirkungen 
auf die Umgebung zu ermöglichen. 

3.1 (10) Für leittechnische Einrich-
tungen, die auslegungsgemäß 
Funktionen auch unter Störfallbe-
dingungen ausführen, muss die 
Störfallfestigkeit nachgewiesen 
werden. 

5.1.4 Umgebungsein-
flüsse 

5.2.4 Umgebungsein-
flüsse 

Erfüllt. 

3.7 (10) Die von leittechnischen 
Einrichtungen auszuführenden 
Funktionen sind entsprechend ih-
rer sicherheitstechnischen Bedeu-
tung gemäß der Nummer 3.1 (4) zu 
klassifizieren. Die Anforderungen 
an Entwurf, Implementierung, 
Qualifizierung, Inbetriebsetzung, 
Betrieb und Modifizierung der Soft-
ware und an Aus-legung, Ferti-
gung, Errichtung und Betrieb der 
Hardware (Komponenten, Bau-
gruppen und Teilsysteme) für leit-

2 Kategorisierung  

Entsprechend ihrer sicherheits-
technischen Bedeutung müssen 
Leittechnik-Funktionen, ein-
schließlich Leittechnik-Funktionen 
der Störfallinstrumentierung, in un-
terschiedliche Kategorien einge-
ordnet werden, für die abgestufte 
Anforderungen gelten.  

Kategorie A  

2.2 Kategorisierung der 
Funktionen der Sicher-
heitsleittechnik 

Entsprechend ihrer si-
cherheitstechnischen Be-
deutung müssen Leittech-
nik-Funktionen, ein-
schließlich Leittechnik- 
Funktionen der Stör-
fallinstrumentierung, in 
unterschiedliche Katego-
rien eingeordnet werden, 
für die abgestufte Anfor-
derungen gelten. 

Erfüllt. 

Die Kategorisierung 
wurde aus den Inter-
pretationen I-3, Ab-
schnitt 2 übernom-
men. Die Sicherheits-
ebenen wurden inhalt-
lich übernommen und 
durch etablierte Be-
griffe ersetzt, die in 
den SiAnf definiert 
sind. 
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technische Einrichtungen sind ent-
sprechend der sicherheitstechni-
schen Klassifizierung der von 
ihnen ausgeführten Funktionen 
festzulegen.  

Für leittechnische Einrichtungen, 
die nicht kategorisierte Leittechnik-
Funktionen ausführen, werden in 
den „Sicherheitsanforderungen an 
Kernkraftwerke“ keine Anforderun-
gen aufgestellt. 

Die Leittechnik-Funktionen der Ka-
tegorie A umfassen alle Funktio-
nen, die erforderlich sind, um Er-
eignisse der Sicherheitsebene 3 zu 
beherrschen.  

Kategorie B  

Die Leittechnik Funktionen der Ka-
tegorie B umfassen alle Funktio-
nen, die erforderlich sind, um Er-
eignisse der Sicherheitsebene 2 zu 
beherrschen sowie das Eintreten 
von Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 zu vermeiden.  

Kategorie C 

Die Leittechnik Funktionen der Ka-
tegorie C umfassen alle übrigen si-
cherheitstechnisch wichtigen 
Funktionen.  

Nicht kategorisiert sind Leittechnik 
Funktionen, die keine sicherheits-
technisch wichtigen Funktionen 
ausführen. 

Kategorie A 

Die Leittechnik-Funktio-
nen der Kategorie A um-
fassen alle Funktionen, 
die erforderlich sind, um 
Störfälle zu beherrschen. 

Kategorie B 

Die Leittechnik-Funktio-
nen der Kategorie B um-
fassen alle Funktionen, 
die erforderlich sind, um 
anomale Betriebszu-
stände (vgl. SiAnf Anhang 
1) zu beherrschen, so 
dass das Eintreten von 
Störfällen vermieden 
wird. 

Kategorie C 

Die Leittechnik-Funktio-
nen der Kategorie C um-
fassen alle übrigen si-
cherheitstechnisch wichti-
gen Funktionen. 

Nicht kategorisiert sind 
Leittechnik-Funktionen, 
die keine sicherheitstech-
nisch wichtigen Funktio-
nen ausführen. 

5 Anforderungen an die Nach-
weisführung 

5 (1) Der Genehmigungsinhaber 
muss über Nachweise zur Sicher-
heit der Anlage verfügen.  

Die Nachweisführungen müssen 
vollständig und nachvollziehbar 
dokumentiert werden. Sie sind, so-
weit geboten, zu aktualisieren.  

Hinweis: Konkretisierungen 
hierzu sind in Anhang 5 darge-
stellt. 

5 (2) Zur Nachweisführung der Er-
füllung der technischen Sicher-
heitsanforderungen sind determi-
nistische Methoden sowie die pro-
babilistische Sicherheitsanalyse 
heranzuziehen:  

Die deterministischen Methoden 
umfassen  

a) die rechnerische Analyse von 
Ereignissen oder Zuständen,  

b) die Messung oder das Experi-
ment,  

c) die ingenieurmäßige Bewertung. 

5 (3) Als Grundlage für Nachweis-
führungen müssen vorliegen:  

a) eine aktuelle Zusammenstellung 
der sicherheitstechnisch wichtigen 

 10 Prüfungen 

11 Konfigurations- und 
Identifikations-Dokumen-
tation 

Erfüllt. 
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Informationen über den bestehen-
den Zustand der betroffenen Maß-
nahmen und Einrichtungen sowie  

b) eine Dokumentation, dass der 
bestehende Zustand der betroffe-
nen sicherheitstechnisch wichtigen 
Maßnahmen und Einrichtungen 
die aktuell geltenden Anforderun-
gen erfüllt. 

5 (4) Bei der rechnerischen Ana-
lyse von Ereignisabläufen oder Zu-
ständen müssen  

a) für den jeweiligen Anwendungs-
bereich validierte Berechnungs-
verfahren verwendet sowie  

b) mit der Berechnung verbundene 
Unsicherheiten quantifiziert oder 
durch geeignete Verfahren abge-
deckt werden. 

5 (6) Eine Messung oder ein Expe-
riment kann als Nachweis heran-
gezogen werden, wenn  

a) die Übertragbarkeit der experi-
mentellen Bedingungen auf die 
Anlagenzustände des jeweiligen 
Anwendungszusammenhangs 
qualifiziert ist und  

b) die mit der Messung verbunde-
nen Unsicherheiten quantifiziert 
sind. 

5 (7) Ingenieurmäßige Bewertun-
gen können bei Nachweisführun-
gen herangezogen werden, wenn 
hierzu ein Bewertungsmaßstab 
vorliegt, der auf technisch-wissen-
schaftlich nachvollziehbaren 
Grundlagen beruht. 

6 Anforderungen an das Be-
triebsreglement 

6 (4) Entsprechend ihrer sicher-
heitstechnischen Bedeutung müs-
sen für alle sicherheitstechnisch 
wichtigen Einrichtungen Spezifika-
tionen, Auslegungsvorschriften, 
Werkstoffvorschriften, Bauvor-
schriften und Prüfvorschriften so-
wie Betriebsvorschriften und In-
standhaltungsvorschriften vorhan-
den sein. In den Prüfvorschriften 
sind Vorprüfungen, Werkstoffprü-
fungen, Bauprüfungen, Druckprü-
fungen, Abnahmeprüfungen und 
Funktionsprüfungen sowie regel-
mäßig wiederkehrende Prüfungen 
im Einzelnen festzulegen. Die Ein-
haltung dieser Vorschriften ist im 
Rahmen eines Qualitätsgewähr-
leistungsprogramms zu überwa-
chen. Das Ergebnis der Qualitäts-
überwachung mit den Ergebnis-
sen der Prüfungen ist zu doku-
mentieren. Die zur Beurteilung der 
Qualität notwendigen Unterlagen 

 Anforderungen, die über-
geordnet mit der KTA 
3501 in Verbindung ste-
hen 

Erfüllt. 



KTA 3501 SiAnf-Abgleich   Seite 19 

 

 

Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

über Auslegung, Fertigung, Errich-
tung und Prüfungen sowie Betrieb 
und Instandhaltung der sicher-
heitstechnisch wichtigen Einrich-
tungen sind bis zum Abbau der 
Einrichtungen verfügbar zu halten. 

7 Grundlegende Anforderungen 
an die Dokumentation 

7 (1) Alle Unterlagen, die bei der 
Planung, der Errichtung und dem 
Betrieb einer Anlage für das Ge-
nehmigungs- und Aufsichtsverfah-
ren verwendet wurden oder wer-
den, sind systematisch zu doku-
mentieren. Der Detaillierungsgrad 
der Dokumentation muss an die si-
cherheitstechnische Bedeutung 
des Inhalts der Dokumente ange-
passt sein. 

7 (2) Die Dokumentation hat fol-
gende Anforderungen zu erfüllen:  

a) Anwendung eines Freigabe-/ 
Genehmigungsverfahrens, das 
der Bedeutung des jeweiligen 
Dokuments angemessenen ist,  

b) eindeutige Kennzeichnung von 
Dokumenten,  

c) zeitnahe Aktualisierung von Do-
kumenten, insbesondere bei 
Änderungen an der Anlage,  

d) Kennzeichnung von Änderun-
gen und des Überarbeitungs-
status von Dokumenten,  

e) Sicherstellung der Verfügbarkeit 
gültiger Dokumente an den je-
weiligen Einsatzorten,  

f) zeitnahe Anpassung der zur Be-
triebsführung benötigten Doku-
mentation an den aktuellen An-
lagenzustand und Bereitstel-
lung im Bereich der Warte,  

g) Sicherstellung der Lesbarkeit 
und Erkennbarkeit,  

h) eindeutige und widerspruchs-
freie Gestaltung sicherheitsre-
levanter operativer Anweisun-
gen,  

i) Kennzeichnung und Verteilung 
externer Dokumente an die je-
weiligen Einsatzorte,  

j) Verhinderung der Verwendung 
veralteter oder nicht gültiger Doku-
mente. 

7 (3) Die Dokumentation ist nach 
festgelegten Regeln zu pflegen 
und archivieren. Es sind auch Re-
gelungen für Pflege und Archivie-
rung der sonstigen Dokumentation 
zu treffen. 

 7 Prüfdokumentation Erfüllt. 
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7 (4) In einem Dokumentationssys-
tem sind Festlegungen zu Doku-
mentenart, Dokumentation, Unter-
lagenpflege, Archivierung, Verant-
wortlichkeiten und Prüfung zu tref-
fen. 

Anhang 1 Begriffsbestimmun-
gen 

Ausfall  
Verlust der Fähigkeit einer Ein-
richtung die geforderte Funktion 
zu erfüllen. 

Hinweis: 
Das Ereignis Ausfall markiert 
den Zeitpunkt des Übergangs 
von der Korrektheit zu einem 
Fehler. Mit einem Ausfall kann 
gleichzeitig ein Versagen auf-
treten, muss aber nicht. Zum 
Beispiel kann ein Aggregat, 
das nicht angefordert wird, 
ausgefallen sein, versagen 
wird es erst, wenn es angefor-
dert wird und seine Funktion 
nicht mehr erbringt. 

 

 2 Begriffe 

(10) Ausfall  
Verlust der Fähigkeit ei-
ner Einrichtung die gefor-
derte Funktion zu erfül-
len. 

Hinweis: 
Das Ereignis Ausfall 
markiert den Zeitpunkt 
des Übergangs von der 
Korrektheit zu einem feh-
lerhaften Zustand. Mit ei-
nem Ausfall kann gleich-
zeitig ein Versagen auf-
treten, muss aber nicht. 
Zum Beispiel kann ein 
Aggregat, das nicht an-
gefordert wird, ausgefal-
len sein, versagen wird 
es erst, wenn es angefor-
dert wird und seine Funk-
tion nicht mehr erbringt. 

Erfüllt. 

Wurde aus SiAnf An-
hang 1 übernommen. 
Zu Fehlern werden 
auch latente Fehler 
gezählt, die sich nicht 
als Ausfall zeigen. Der 
Begriff „Fehler“ wurde 
deshalb durch „fehler-
haften Zustand“ er-
setzt. 

Ausfall, systematischer  

Ausfall aufgrund der gleichen Ur-
sache. 

 (1) Ausfall, systemati-
scher 
Der systematische Ausfall 
ist das Versagen von 
Komponenten aufgrund 
der gleichen Ursache. 

Hinweis: 
Ein systematischer Aus-
fall kann z. B. durch fal-
sche Auslegung  
oder Fehler in einer Fer-
tigungsserie hervorgeru-
fen werden. 

Erfüllt. 

Übernahme aus den 
SiAnf Anhang 1.  

Ergänzung eines Hin-
weises, um auf be-
sondere Aspekte in 
der Leittechnik auf-
merksam zu machen. 

Betrieb, bestimmungsgemäßer 

Der Betrieb, für den eine Anlage 
nach ihrem technischen Zweck 
bestimmt, ausgelegt und geeignet 
ist, 
umfasst die Betriebszustände und 
Betriebsvorgänge 
- bei funktionsfähigem Zustand 
der Einrichtungen, (ungestörter 
Betriebszustand, Normalbetrieb, 
Sicherheitsebene 1), 
- des anomalen Betriebs (gestör-
ter Betriebszustand, Störung, Si-
cherheitsebene 2) sowie 

- bei Instandhaltungsvorgängen 
(Inspektion, Wartung, Instandset-
zung). 

 (13) Bestimmungsgemä-
ßer Betrieb 

Der Betrieb, für den eine 
Anlage nach ihrem tech-
nischen Zweck bestimmt, 
ausgelegt und geeignet 
ist, umfasst die Betriebs-
zustände und Betriebs-
vorgänge 

a) bei funktionsfä-
higem Zustand 
der Einrichtun-
gen, (ungestör-
ter Betriebszu-
stand, Normal-
betrieb), 

b) des anomalen 
Betriebs (gestör-
ter Betriebszu-
stand, Störung) 
sowie 

c) bei Instandhal-
tungsvorgängen (In-
spektion, Wartung, 
Instandsetzung).  

Erfüllt. 

Übernahme aus den 
SiAnf Anhang 1.  

Der Bezug zu den Si-
cherheitsebenen er-
folgt im Abschnitt 
Grundlagen, in denen 
auf die SiAnf verwie-
sen wird und kann an 
dieser Stelle entfallen. 



KTA 3501 SiAnf-Abgleich   Seite 21 

 

 

Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung  
in KTA 3501 (2015-11) 

Bewertung bezüg-
lich KTA 3501 

Diversität 

Vorhandensein von zwei oder 
mehr funktionsbereiten Einrichtun-
gen zur Erfüllung der vorgesehe-
nen 

Funktion, die physikalisch oder 
technisch verschiedenartig ausge-
legt sind. 

 (18) Diversitäre leittech-
nische Einrichtungen 

Vorhandensein von zwei 
oder mehr funktionsberei-
ten Einrichtungen zur Er-
füllung der vorgesehenen 
Funktion, die physikalisch 
oder technisch verschie-
denartig ausgelegt sind.  

Erfüllt. 

Übernahme aus den 
SiAnf Anhang 1. 

„Vorhandensein“ und 
„funktionsbereit“ wird 
hinterfragt. Sind diese 
Attribute tatsächlich 
geeignet für diese De-
finition? 

Inspektion 

Maßnahme zur Feststellung und 
Beurteilung des Ist-Zustandes von 
Einrichtungen. 

 (34) Inspektion 

Inspektionen sind Maß-
nahmen zur Feststellung 
und Beurteilung des Ist-
Zustandes von Einrich-
tungen. (s. a. DIN 31051) 
 

Erfüllt. 

Übernahme aus den 
SiAnf Anhang 1. 

Instandhaltung 

Die Gesamtheit der Maßnahmen 
zur Bewahrung und Wiederher-
stellung des Soll-Zustands sowie 
zur Feststellung und Beurteilung 
des Ist-Zustands (einschließlich 
wiederkehrender Prüfung). Die In-
standhaltung 
gliedert sich in die Vorbeugende 
Instandhaltung mit den zugehöri-
gen Elementen Inspektion und 
Wartung, sowie Instandsetzung 
(Reparatur). 

 (35) Instandhaltung  
Die Instandhaltung ist die 
Gesamtheit der Maßnah-
men zur Bewahrung und 
Wiederherstellung des 
Sollzustandes sowie zur 
Feststellung und Beurtei-
lung des Ist-Zustandes. 
Die Instandhaltung glie-
dert sich in die Vorbeu-
gende Instandhaltung mit 
den zugehörigen Ele-
menten, Inspektionen 
(insbesondere Wieder-
kehrende Prüfungen) und 
Wartung, sowie Instand-
setzung (Austausch und 
Reparatur). 

Erfüllt. 

Übernahme aus den 
SiAnf Anhang 1. 

Redaktionelle Anpas-
sung. Die WKP wurde 
in Klammern bei den 
„Inspektionen“ er-
gänzt und im 1. Satz 
gestrichen. 

Komponente 

Ein nach baulichen oder funktio-
nellen Gesichtspunkten abge-
grenzter Teil eines Systems. Kom-
ponenten bestehen aus Betriebs-
mitteln. Betriebsmittel sind die 
kleinsten Einheiten, die in sich 
funktionsfähig sind. Betriebsmittel 
bestehen aus Bauteilen. 

 (36) Komponente 
Eine Komponente ist ein 
nach baulichen oder 
funktionellen Gesichts-
punkten abgegrenzter 
Teil eines Systems, der 
noch selbstständige Teil-
funktionen erfüllt. 

 

Erfüllt. 

Die Änderungen, die 
sich aus den SiAnf 
Anhang 1 ergeben 
hätten, wurden nicht 
übernommen, da 
diese speziell für die 
Verfahrenstechnik 
gelten. 

Leittechnik  

Gesamtheit der leittechnischen 
Einrichtungen zum Ausführen von 
Leittechnik-Funktionen. Leittechni-
sche Einrichtungen umfassen so-
wohl automatische Einrichtungen 
als auch die Einrichtungen zur 
Prozessführung durch einen Ope-
rator. 

 (37) Leittechnik 
Gesamtheit der leittechni-
schen Einrichtungen zum 
Ausführen von Leittech-
nik-Funktionen.  

(38) Leittechnische Ein-
richtungen 

Leittechnische Einrichtun-
gen sind Geräte und Sys-
teme zur Ausführung von 
Leittechnik-Funktionen 
vom Messwertgeber bis 
zu den den Einzelantrie-
ben zugeordneten Teilen 
der Steuerung zur Auslö-
sung von Schutzaktionen. 
Leittechnische Einrichtun-

Erfüllt. 

Die Definition wurde 
überarbeitet. Der As-
pekt, dass auch Ein-
richtungen zur Pro-
zessführung durch ei-
nen Operator zur Leit-
technik gezählt wer-
den, ist in der Defini-
tion „Leittechnische 
Einrichtungen“ enthal-
ten und wurde des-
halb gestrichen. 
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gen umfassen sowohl au-
tomatische Einrichtungen 
als auch die Einrichtun-
gen zur Prozessführung 
durch einen Operator.  

 

Die Definition Leit-
technische Einrichtun-
gen wurde redaktio-
nelle angepasst. 

Reaktorschutzsystem 

Die Einrichtungen des Reaktor-
schutzsystems sind für Ausfüh-
rung der Leittechnik-Funktionen 
der Kategorie A vorgesehen. Das 
Reaktorschutzsystem ist Teil des 
Sicherheitssystems, welcher die 
für die Sicherheit wesentlichen 
Prozessvariablen zur Verhinde-
rung von unzulässigen Einwirkun-
gen und zur Erfassung von Stör-
fällen überwacht, verarbeitet und 
Schutzaktionen auslöst, um den 
Zustand der Reaktoranlage in si-
cheren Grenzen zu halten. Das 
Reaktorschutzsystem umfasst als 
Teil des Sicherheitssystems alle 
Einrichtungen der Messwerterfas-
sung, der Signalaufbereitung, der 
Logikebene und die den Einzelan-
trieben zugeordneten Teile der 
Steuerung zur Auslösung von 
Schutzaktionen sowie die Funkti-
onsgruppensteuerungen. 

 (45) Reaktorschutzsys-
tem  

Das Reaktorschutzsys-
tem ist Teil des Sicher-
heitssystems, welcher die 
für die Sicherheit wesent-
lichen Prozessvariablen 
zur Verhinderung von un-
zulässigen Einwirkungen 
und zur Erfassung von 
Störfällen überwacht, ver-
arbeitet und Schutzaktio-
nen auslöst, um den Zu-
stand der Reaktoranlage 
in sicheren Grenzen zu 
halten. Das Reaktor-
schutzsystem umfasst als 
Teil des Sicherheitssys-
tems alle Einrichtungen 
der Messwerterfassung, 
der Signalaufbereitung, 
der Logikebene und die 
den Einzelantrieben zu-
geordneten Teile der 
Steuerung zur Auslösung 
von Schutzaktionen. Die 
Leittechnik-Funktionen 
des Reaktorschutzsys-
tems sind typischerweise 
der Kategorie A zugeord-
net. 

Hinweise: 
Die Festlegungen der 
Anzahl und der Art der 
vom Reaktorschutzsys-
tem zu erfassenden Pro-
zessvariablen und der 
daraus zu bildenden Si-
cherheitsvariablen, die 
Festlegung ihrer Grenz-
werte sowie die Festle-
gung der Anzahl und der 
Art der Schutzaktionen 
erfolgen aufgrund der 
Störfallanalyse. Das Re-
aktorschutzsystem um-
fasst als Teil des Sicher-
heitssystems einer Re-
aktoranlage alle Geräte 
und Einrichtungen der 
Messwerterfassung, der 
Signalaufbereitung, der 
Logikebene und den den 
Einzelantrieben zugeord-
neten Teilen der Steue-
rung zur Auslösung von 
Schutzaktionen.  

Erfüllt. 

Die Definition wurde 
redaktionell überar-
beitet. Das Reaktor-
schutzsystem sollte 
nicht über die Katego-
rie A definiert werden, 
deshalb wurde der 
erste Satz gelöscht 
und am Ende des Ab-
satzes der folgende 
Satz eingefügt: „Die 
Leittechnik-Funktio-
nen des Reaktor-
schutzsystems sind 
typischerweise der 
Kategorie A zugeord-
net“. 

Weiterhin wurden die 
Funktionsgruppens-
teuerungen gestri-
chen, da sie nicht 
mehr Stand der Tech-
nik sind. 

Das Reaktor-
schutzsystem umfasst 
nicht nur die Sicher-
heitsleittechnik, son-
dern auch verfahrens-
technische Kompo-
nenten. 

Redundanz 

Vorhandensein von mehr funkti-
onsbereiten Einrichtungen, als zur 
Erfüllung der vorgesehenen Funk-
tion notwendig ist. 

 (47) Redundanz  

Die Redundanz ist das 
Vorhandensein von mehr 
funktionsbereiten Einrich-
tungen, als zur Erfüllung 

Erfüllt. 

Übernahme aus den 
SiAnf Anhang 1. 
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der vorgesehenen Funk-
tion notwendig ist. 

H i n w e i s :  
In dieser Regel wird 
die Forderung nach 
Redundanz als erfüllt 
angesehen, wenn 
gleichartige Einrich-
tungen eingesetzt wer-
den. 

Schutzaktion 

Die Betätigung oder der Betrieb 
von aktiven Sicherheitseinrichtun-
gen, die zur Beherrschung von Er-
eignissen erforderlich sind. 

 (50) Schutzaktion  
Die Betätigung oder der 
Betrieb von aktiven Si-
cherheitseinrichtungen, 
die zur Beherrschung von 
Störfällen erforderlich 
sind. 

 

Erfüllt. 

KTA-spezifischer An-
wendungsbereich. 

Einige Ereignisse 
werden nicht durch 
den Reaktorschutz 
beherrscht. (z. B. 
FLAB, deren Auswir-
kungen können nur 
gemindert werden.) 

Sicherheitsabstand 

Abstand zwischen dem gemäß ei-
nes Nachweiskriteriums zulässi-
gen Wert einer Größe und dem 
Wert, bei dem der Verlust der ge-
forderten Eigenschaften zu unter-
stellen ist. 

 (60) Sicherheitsabstand  
Der Sicherheitsabstand 
ist die Differenz zwischen 
dem am Grenzsignalge-
ber eingestellten Auslö-
sewert und dem bei der 
Störfallanalyse festgeleg-
ten Gefährdungsgrenz-
wert. 
 

Erfüllt. 

Präzisierung. Die Än-
derung, die sich aus 
den SiAnf Anhang 1 
ergibt wurde abge-
lehnt. Der Begriff 
muss für diese Regel 
präziser gefasst wer-
den. Der ursprüngli-
che Regeltext bildet 
dies adäquat ab. 

Sicherheitseinrichtung, aktive 

Einrichtung des Sicherheitssys-
tems, die Schutzaktionen ausführt. 

 (61) Sicherheitseinrich-
tung, aktive  

Die aktive Sicherheitsein-
richtung ist eine techni-
sche Einrichtung des Si-
cherheitssystems, die 
Schutzaktionen ausführt. 

Hinweis: 
Aktive Sicherheitsein-
richtungen sind z. B. Ein-
richtungen zur Abschal-
tung des Reaktors, zur 
Nachwärmeabfuhr, zum 
Durchdringungsab-
schluss des Reaktorsi-
cherheitsbehälters. Si-
cherheitseinrichtungen, 
die eine Schutzfunktion 
ohne Stellglieder oder 
ohne Aggregate ausü-
ben, z. B. Kernkühlmitte-
leinschluss, Sicherheits-
behälter, Abschirmung, 
werden als passive Si-
cherheitseinrichtungen 
bezeichnet.  

Erfüllt. 

Die Präzisierung, 
dass es sich um eine 
„technische“ Einrich-
tung handeln muss, 
ist an dieser Stelle 
korrekt und sollte 
nicht verloren gehen. 

Sicherheitssystem 

Gesamtheit aller Einrichtungen, 
die die Aufgabe haben, die Anlage 
vor unzulässigen Einwirkungen zu 
schützen und bei auftretenden 
Störfällen deren Auswirkungen auf 

 (62) Sicherheitssystem  

Das Sicherheitssystem ist 
die Gesamtheit aller Ein-
richtungeneiner Reaktor-
anlage, die die Aufgabe 

Erfüllt. 

Präzisierung. Die De-
finition aus den SiAnf 
Anhang 1 konnte nicht 
vollständig übernom-
men werden. Mit der 
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das Betriebspersonal, die Anlage 
und die Umgebung in vorgegebe-
nen Grenzen zu halten. 

haben, die Anlage vor un-
zulässigen Beanspru-
chungen zu schützen und 
bei auftretenden Störfäl-
len deren Auswirkungen 
auf das Betriebspersonal, 
die Anlage und die Umge-
bung in vorgegebenen 
Grenzen zu halten. 

 

Definition aus den Si-
Anf würden alle Si-
cherungsanlagen 
dem Sicherheitssys-
tem zugeordnet, die 
nicht im KTA behan-
delt werden. 

Die ursprüngliche 
KTA-Definition wurde 
deshalb beibehalten. 

Sicherheitsvariable 

Sicherheitstechnisch relevanter 
Betriebsparameter oder sicher-
heitstechnisch relevante Prozess-
variable. 

 (64) Sicherheitsvariable  

Die Sicherheitsvariable ist 
eine aus einer oder meh-
reren Prozessvariablen 
gewonnene Größe, deren 
Wert die Sicherheit der 
Anlage kennzeichnet und 
die zur Auslösung von 
Schutzaktionen benötigt 
wird. 

 

Erfüllt. 

Die Definition in den 
SiAnf Anhang 1 greift 
zu kurz (Die Sicher-
heitsvariable kann 
auch eine Rechen-
größe sein). Die ur-
sprüngliche Definition 
präzisiert die Defini-
tion aus den SiAnf und 
steht nicht im Wider-
spruch zu ihr. 

Verifizierung 

Bestätigung durch Bereitstellung 
eines objektiven Nachweises, 
dass festgelegte Kriterien erfüllt 
worden sind. 

 (67) Validierung: 

Bestätigung durch Prü-
fung und Nachweis, dass 
die Anforderungsspezifi-
kation wie vorgesehen er-
füllt ist. 

(68) Verifikation: 

Bestätigung durch Prü-
fung und Nachweise, 
dass die Resultate einer 
Tätigkeit die Ziele und An-
forderungen erfüllen, die 
für diese Tätigkeit defi-
niert wurden. 

Hinweis: 
Im Rahmen des Phasen-
modells werden die ein-
zelnen Phasen durch die 
Verifikation abgeschlos-
sen. 

Erfüllt. 

Die Validierung und 
Verifkation wird in 
KTA 3501 in einem 
anderen Kontext ver-
wendet und weicht 
deshalb von der Defi-
nition in den SiAnf An-
hang 1 ab. (s. a. Pha-
senmodell, Verifika-
tion) 

Die ursprüngliche De-
finition wurde beibe-
halten. 

Verriegelung 

Vorkehrung, mittels derer Funktio-
nen von Einrichtungen, die bei 
spezifizierten Betriebs- oder Stör-
fallbedingungen unzulässig sind, 
leit- oder verfahrenstechnisch blo-
ckiert werden. 

  Erfüllt. 

Der Neuaufnahme der 
Definition von Verrie-
gelung aus den SiAnf 
Anhang 1 wurde nicht 
zugestimmt, da Ver-
riegelungen in der 
KTA 3501 in einem 
anderen Kontext ver-
wendet werden. 

Versagen 
Nicht- oder Fehlfunktion bei Anfor-
derung aktiver Systeme bzw. Ver-
lust der Integrität bzw. Funktions-
fähigkeit 
bei passiven Systemen. 

 (70)Versagen 

Nicht- oder Fehlfunktion 
bei Anforderung aktiver 
Systeme. 

Hinweis: 
Ursache des Versagens 
einer Funktion können 
Ausfälle von Komponen-
ten oder Geräten sein, 
aber auch latente Fehler, 

Erfüllt. 

Definition von Versa-
gen wurde aus den Si-
Anf Anhang 1 neu auf-
genommen zur Ver-
deutlichung des Un-
terschiedes zwischen 
Ausfall und Versagen. 
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die unter besonderen 
Randbedingungen wirk-
sam werden. 

Anhang 2 

Zu berücksichtigende Ereig-
nisse 

 3.2 Ereignisabläufe und 
ihre Auswirkungen 

Erfüllt. 

Tab 5-3 Ereignisliste 
Brennelement-Lager-
beckenkühlung ist 
nicht im Anwendungs-
bereich der KTA 3501 
und wurde deshalb 
ausgeschlossen. 

Anhang 4 

Grundsätze für die Anwendung 
des Einzelfehlerkriteriums und 
für die Instandhaltung 

4 Sicherstellung der Funktions-
bereitschaft sicherheitstech-
nisch wichtiger Einrichtungen  

4 (1) Die Funktion von sicherheits-
technisch wichtigen Einrichtungen 
ist unter Bedingungen, die mög-
lichst dem Anforderungsfall ent-
sprechen, im erforderlichen Um-
fang wiederkehrend zu prüfen. 

4 (10) Die Funktionsbereitschaft 
und die anforderungsgerechte 
Funktion sicherheitstechnisch 
wichtiger Einrichtungen sind 

nach abgeschlossener Instandhal-
tungsmaßnahme durch qualifi-
zierte Funktionsprüfungen sicher-
zustellen. 

 

 

4.1.2.2 Versagensaus-
lösende Ereignisse inner-
halb der Reaktoranlage 

4.1.7 Instandhaltung 

4.2.8 Instandhaltung 

Erfüllt. 

 

Anhang 5 

7 Grundlegende Anforderungen 
an die Dokumentation 

7 (1) Alle Unterlagen, die bei der 
Planung, der Errichtung und dem 
Betrieb einer Anlage für das Ge-
nehmigungs- und Aufsichtsverfah-
ren verwendet wurden oder wer-
den, sind systematisch zu doku-
mentieren. Der Detaillierungsgrad 
der Dokumentation muss an die si-
cherheitstechnische Bedeutung 
des Inhalts der Dokumente ange-
passt sein. 

7 (2) Die Dokumentation hat fol-
gende Anforderungen zu erfüllen:  

a) Anwendung eines Freigabe-/ 
Genehmigungsverfahrens, das der 
Bedeutung des jeweiligen Doku-
ments angemessenen ist,  

b) eindeutige Kennzeichnung von 
Dokumenten,  

c) zeitnahe Aktualisierung von Do-
kumenten, insbesondere bei Ände-
rungen an der Anlage,  

6 Spezifische Anforderungen 
zur Dokumentation zu leittechni-
schen Einrichtungen der Kate-
gorie A bis C einschließlich Stör-
fallinstrumentierung 

6 (1) Die anlagenspezifische Kon-
figuration der Hard- und Software 
leittechnischer Einrichtungen, die 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorien A bis C ausführen, muss 
während ihres gesamten Lebens-
zyklus hinsichtlich des aktuellen 
Zustands und durchgeführter Än-
derungen dokumentiert werden. 

6 (2) Die Instandhaltungsvorgänge 
und Eingriffe in die leittechnischen 
Einrichtungen, die Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C 
ausführen, sind zu dokumentieren. 

6 (3) Die Betriebserfahrung aus der 
Instandhaltung der leittechnischen 
Einrichtungen, die Leittechnik-
Funktionen der Kategorien A bis C 
ausführen, muss entsprechend der 
sicherheitstechnischen Bedeutung 
der leittechnischen Einrichtungen 
erfasst, dokumentiert und syste-
matisch ausgewertet werden. 

10 Prüfungen 

11 Konfigurations-und 
Identifikations-Dokumen-
tation 

Erfüllt. 
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d) Kennzeichnung von Änderun-
gen und des Überarbeitungsstatus 
von Doku-menten,  

e) Sicherstellung der Verfügbarkeit 
gültiger Dokumente an den jeweili-
gen Einsatzorten,  

f) zeitnahe Anpassung der zur Be-
triebsführung benötigten Doku-
mentation an den aktuellen Anla-
genzustand und Bereitstellung im 
Bereich der Warte,  

g) Sicherstellung der Lesbarkeit 
und Erkennbarkeit,  

h) eindeutige und widerspruchs-
freie Gestaltung sicherheitsrele-
vanter operativer Anweisungen,  

i) Kennzeichnung und Verteilung 
externer Dokumente an die jeweili-
gen Einsatzorte,  

j) Verhinderung der Verwendung 
veralteter oder nicht gültiger Doku-
mente. 

7 (3) Die Dokumentation ist nach 
festgelegten Regeln zu pflegen 
und archivieren. Es sind auch Re-
gelungen für Pflege und Archivie-
rung der sonstigen Dokumentation 
zu treffen. 

7 (4) In einem Dokumentationssys-
tem sind Festlegungen zu Doku-
mentenart, Dokumentation, Unter-
lagenpflege, Archivierung, Verant-
wortlichkeiten und Prüfung zu tref-
fen. 

Tabelle 1:  Abgleich der KTA 3501 (2015-11) mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ und deren Interpretationen 


